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Ihre Anfrage zu gefälschten Sprachzertifikaten und manipulierte Einbürgerungstests im 
Landkreis Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kegel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen. 

1. Wie viele Einbürgerungen hat es in den Jahren 2015 bis heute gegeben? Bitte in Jah-
resscheiben sowie in die jeweilige vorige Nationalität aufschlüsseln!  

Eine Statistik über die Einbürgerungen von 2015 bis heute innerhalb des Landkreises kann der 
beigefügten Anlage entnommen werden. 

2. Wie stellt der Landkreis Vorpommern-Rügen sicher, dass keine gefälschten Sprach-
zertifikate, manipulierte Einbürgerungstests oder manipulierte Stellvertreterprüfun-
gen für die Einbürgerung durch Ausländer genutzt werden? 

Bei Verdachtsfällen werden eingereichte Sprachzertifikate zur fachlichen Prüfung an das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weitergeleitet. Zusätzlich besteht eine Koopera-
tionsvereinbarung mit der örtlichen Volkshochschule, die in solchen Fällen das tatsächliche 
Sprachniveau der Antragsteller überprüft und so zur Aufklärung beiträgt. Darüber hinaus wer-
den die Antragsteller zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, in dem gezielte Fragen zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung gestellt werden. Diese Gespräche dienen nicht nur 
der inhaltlichen Überprüfung, sondern auch dazu, die persönliche Haltung der Bewerber ge-
genüber den Grundwerten des deutschen Staates zu erfassen. Ergänzend müssen die Antrag-
steller einen schriftlichen Lebenslauf einreichen. In Fällen, in denen Zweifel an der Echtheit 
oder Eigenständigkeit der Unterlagen bestehen, werden vor Ort Schriftproben abgenommen 
und mit den eingereichten Dokumenten abgeglichen.  

3. Gab es seit 2015 den Verdacht, dass gefälschte Sprachzertifikate, manipulierte Ein-
bürgerungstests oder manipulierte Stellvertreterprüfungen für die Einbürgerung 
durch Ausländer genutzt wurden? Wenn ja, bitte die Anzahl der Verdachtsfälle in 
Jahresscheiben und in die jeweilige Nationalität des Einzelnen aufschlüsseln, sowie 
die Begründung, wie der Landkreis mit diesen Verdachtsfällen weiter verfahren ist.  

Bisher wurden vier Ermittlungsverfahren eingeleitet, aufgrund der Annahme, dass gefälschte 
Sprachzertifikate eingereicht wurden. Die Antragsteller sind aus Syrien. Bis zum Abschluss des 
Verfahrens wird das Einbürgerungsverfahren ruhend gestellt. 
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4. Kontrolliert der Landkreis bereits abgeschlossene Einbürgerungen nachträglich, ob 
eventuell gefälschte Sprachzertifikate, manipulierte Einbürgerungstests bzw. Stell-
vertreterprüfungen zur Einbürgerung genutzt wurden? Wenn ja, bitte begründen, wie 
bzw. durch wen eine solche Nachkontrolle erfolgt!  

Der Landkreis Vorpommern-Rügen führt keine systematischen Nachkontrollen bereits abge-
schlossener Einbürgerungsverfahren durch. Allerdings wird eine Rücknahme der Einbürgerung 
geprüft, sobald nachträglich Tatsachen bekannt werden, die auf eine rechtswidrige Erlangung 
der deutschen Staatsangehörigkeit hinweisen. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen an-
dere Behörden, z.B. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Sicherheitsbehör-
den oder Strafverfolgungsorgane, dem Landkreis konkrete Hinweise übermitteln. Gleiches gilt 
für Informationen über Straftaten, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung richten. Auch hier erfolgt eine sorgfältige Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine 
Rücknahme der Einbürgerung vorliegen. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Vorgaben gemäß § 35 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) und in enger Abstimmung 
mit den zuständigen Fachstellen. 

5. Sollte Punkt 7 mit „Ja“ beantwortet werden, wurde dadurch im Nachgang ein Betrug 
festgestellt? Wenn ja, wie viele dieser Betrugsfälle wurden im Nachgang ermittelt 
und wie hat der Landkreis darauf reagiert? Wenn nein, aus welchem Grund erfolgt 
keine Nachprüfung?  

Bisher liegen keine Fälle vor. 

6. Ist der Landkreis bzgl. diesem Thema mit anderen Landkreisen bzw. Kreisfreien 
Städten im Gespräch und hat es in diesen bereits solche Fälle in den letzten Jahren 
gegeben? Wenn ja, mit welchen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten ist man im Ge-
spräch und in welchen hat es bereits einen solchen Betrug gegeben?  

Mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Fachaufsicht ist der Landkreis re-
gelmäßig im Austausch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 



 

Anlage zur Anfrage/2025/090 – AfD: “Gefälschte Sprachzertifikate und manipulierte Ein-
bürgerungstests im Landkreis Vorpommern-Rügen“ 

 

Einbürgerungen 2020 
Anzahl 

Nationalität 

Algerien 1 

Arabische Republik Syrien 1 

Brasilien 2 

Georgien 1 

Indien 1 

Indonesien 1 

Irak 1 

Jemen 1 

Kuba 1 

Litauen 1 

Nigeria 1 

Polen 3 

Republik Moldau 1 

Rumänien 4 

Serbien 1 

Türkei 1 

Ukraine 1 

Vietnam 5 

gesamt: 28 

 

Jahr
Anzahl der 

Einbürgerungen

2020 28

2021 68

2022 181

2023 193

2024 151

2025 114



 

 

 

Einbürgerungen 2021

Nationalität

Ägypten 4

Albanien 1

Arabische Republik Syrien 30

Belgien 1

Bulgarien 2

Côte d'Ivoire 1

Eritrea 1

Georgien 1

Griechenland 2

Kosovo 1

Lettland 3

Niederlande 1

Pakistan 1

Polen 4

Rumänien 1

Russische Föderation 1

Schweden 1

Serbien 1

Slowakei 2

Tunesien 1

Ukraine 1

Vereinigtes Königreich 1

Vietnam 6

gesamt: 68

Anzahl



 

 

Einbürgerungen 2022

Nationalität

Afghanistan 1

Ägypten 1

Arabische Republik Syrien 130

Armenien 1

Bangladesch 4

Belarus 1

Brasilien 1

Bulgarien 1

Islamische Republik Iran 5

Jemen 1

Kamerun 1

Kasachstan 3

Kirgisistan 1

Kuba 2

Lettland 2

Nordmazedonien 1

Pakistan 1

Palästinensische Gebiete 1

Peru 1

Polen 4

Republik Moldau 1

Rumänien 1

Russische Föderation 6

STAATENLOS GEMÄSS KONVENTION 1954 4

Tunesien 2

Ukraine 2

Ungarn 1

Vietnam 1

gesamt: 181

Anzahl



 

 

Einbürgerungen 2023

Nationalität

Afghanistan 6

Ägypten 1

Albanien 1

Arabische Republik Syrien 132

Armenien 1

Bulgarien 4

Indien 1

Irak 1

Islamische Republik Iran 1

Litauen 1

Marokko 1

Pakistan 1

Polen 6

Rumänien 5

Russische Föderation 2

Spanien 1

STAATENLOS GEMÄSS KONVENTION 1954 9

Tunesien 1

Türkei 1

Ukraine 11

Ungarn 2

Vietnam 4

gesamt: 193

Anzahl



 

 

Einbürgerungen 2024

Nationalität

Afghanistan 1

Albanien 1

Arabische Republik Syrien 92

Armenien 5

Belarus 5

Eritrea 3

Georgien 1

Haiti 1

Indien 1

Irak 1

Israel 1

Jemen 1

Jordanien 1

Lettland 1

Nicaragua 1

Pakistan 2

Paraguay 1

Polen 1

Russische Föderation 12

Serbien 3

STAATENLOS GEMÄSS KONVENTION 1954 5

Tunesien 1

Türkei 1

Ukraine 7

Ungarn 1

Vietnam 1

gesamt: 151

Anzahl



 

 

Einbürgerungen 2025

Nationalität

Arabische Republik Syrien 58

Armenien 1

Belarus 3

Bosnien und Herzegowina 1

Brasilien 1

Eritrea 3

Irak 1

Italien 2

Kolumbien 1

Litauen 2

Philippinen 1

Polen 7

Rumänien 5

Russische Föderation 9

STAATENLOS GEMÄSS KONVENTION 1954 9

Thailand 1

Tonga 1

Türkei 1

Turkmenistan 1

Ukraine 5

Uruguay 1

gesamt: 114

Anzahl


